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Allgemeine Geschäftsbedingungen   
TI-Gateway (TI-GW)                   
KoSyMa Services GmbH        

ergosoft GmbH  
Geschäftsführer: Henning Gundlach, Fabian Gundlach 
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Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein HRB 68654   
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE204719463 
 
Kontaktdaten 
Telefon: 0621 178 188 0  
Fax: 0621 178 188 116  
E-Mail: kontakt@ergosoft.info  
 
 

1. Gegenstand der Vereinbarung 
Die KoSyMa Services GmbH, Franklinstraße 26a, 10587 Berlin 
(nachfolgend „KoSyMa“) bietet zugangsberechtigten Beteiligten im 
Gesundheitswesen (nachfolgend „Kunde“), welche explizit Beteiligte 
der Telematikinfrastruktur (nachfolgend „TI“) sind, ihren Dienst TI-
Gateway sowie Supportleistungen zur Nutzung an. Diesen Dienst und 
die Supportleistungen stellt KoSyMa ausschließlich zu den 
nachfolgenden Bedingungen zur Verfügung.  
Das TI-Gateway wird auf Basis der Spezifikationen der gematik GmbH 
(gematik) bereitgestellt und ermöglicht einen Zugang zur und die 
Nutzung der TI, um Daten und Informationen zwischen den an der TI 
Teilnehmenden sicher auszutauschen. Weiterhin stellen im Dienst 
Dritte entgeltliche und unentgeltliche Informationen und sonstige 
Inhalte (Drittleistungen) zur Verfügung. Für die Erfüllung der Leistung 
bedient sich KoSyMa ggf. Dritter. KoSyMa erbringt die Leistungen im 
Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten.  
KoSyMa kann die AGB ändern, insofern dies sachlich gerechtfertigt ist 
und den Kunden nicht unzumutbar belastet. Eine Änderung wird dem 
Kunden rechtzeitig schriftlich mitgeteilt. Ändert KoSyMa die AGB zum 
Nachteil des Kunden, kann der Kunde den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung fristlos kündigen. 
Kündigungen müssen in Textform erfolgen. KoSyMa weist den Kunden 
auf dieses Kündigungsrecht hin. Macht der Kunde von seinem 
Kündigungsrecht keinen Gebrauch, erlischt das Kündigungsrecht einen 
Monat nach Zugang der Änderungsmitteilung. 

 

2. Zustandekommen der Vereinbarung 
Die Vereinbarung zwischen dem Kunden und KoSyMa kommt 
zustande durch einen Auftrag, welcher der Kunde einem Whole-Sales-
Partner der KoSyMa erteilt, der Whole-Sales-Partner an die KoSyMa 
übermittelt und durch die tatsächliche Bereitstellung der Leistung 
durch KoSyMA an den Kunden. Die Bereitstellung der Leistung erfolgt 
für den Kunden mit dem Anschluss an den Dienst durch KoSyMa. 

 

3. Whole-Sales-Partner 
Die Whole-Sales-Partner der KoSyMa haben das Recht, Kunden den 
Dienst der KoSyMa anzubieten. Diese Whole-Sales-Partner sind: Epikur 
Software GmbH & Co. KG, Berlin  
Ergosoft GmbH, Mannheim  
Hasomed GmbH, Magdeburg  
New Media Company GmbH & Co. KG, Oldenburg  
Psyprax GmbH, München 

 

4. Verfügbarkeit und Leistungsbewirkung durch Dritte 
Für die Verfügbarkeit der geschuldeten Leistungen gelten jeweils die 
von der gematik definierten Anforderungen an zugelassene Anbieter 
TI-Gateway (siehe 

https://gemspec.gematik.de/downloads/gemSpec/gemSpec_Perf/ge
mSpec_Perf_V2.30.1.html#3.10). Der Kunde willigt ein, dass KoSyMa 
berechtigt ist, die geschuldeten Leistungen durch die medkonnekt 
GmbH zu bewirken. 

 

5. Anwendersupport 
Der 1st Level Support/User Helpdesk für Kunde wird von KoSyMa 
durch seine Whole-Sales-Partner als Unterauftragnehmer 
bereitgestellt. 

 

6. Rechte und Pflichten des Kunden 
Dritter angemessen bzw. dem Stand der Technik entsprechend zu 
schützen. Die Erbringung der Leistung steht unter dem Vorbehalt, 
dass der Kunde sämtliche für den Zugang zum Dienst 
notwendigen Einrichtungen, z. B. eine funktionale 
Internetverbindung, bereitstellt. Der Kunde verpflichtet sich 
weiterhin, den Dienst nicht missbräuchlich zu nutzen und die 
Nutzungsvorgaben sowie die rechtlichen und gesetzlichen 
Bestimmungen einzuhalten. Der Kunde wird den bereitgestellten 
Dienst weder zur Verbreitung noch zum Abruf rechts- und 
sittenwidriger Informationen nutzen und ist für Verletzungen von 
geschützten Rechtspositionen Dritter verantwortlich. Verstößt der 
Kunde gegen die vorgenannten Verbote und Gebote, ist KoSyMa 
berechtigt, die Vereinbarung fristlos zu kündigen und die Leistung 
einzustellen. Soweit KoSyMa wegen eines Verstoßes des Kunden 
gegen die vorgenannten gesetzlichen Vorschriften in Anspruch 
genommen wird, wird der Kunde KoSyMa von den Ansprüchen 
Dritter freistellen und ist verpflichtet. Sämtliche in diesem 
Zusammenhang KoSyMa entstandenen Kosten zu übernehmen, 
dies umfasst insbesondere auch die notwendigen (Rechtsanwalts-
)Kosten, um sich gegen die geltend gemachten Ansprüche zu 
verteidigen. 

 

7. Nutzung durch Dritte 
Dem Kunden ist nicht gestattet, die Nutzung des Dienstes ohne 
Einverständnis der KoSyMa anzubieten oder zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob dieses entgeltlich oder 
unentgeltlich geschieht. Der Kunde ist Alleinschuldner der 
Nutzungsentgelte, die durch die Inanspruchnahme des Dienstes 
entstanden sind, auch wenn diese durch die Nutzung Dritter 
anfallen und KoSyMa das Einverständnis für die Nutzung durch 
einen Dritten erklärt hat. Dies gilt nicht, wenn der Kunde 
nachweist, dass ihm die Nutzung seines Dienstes durch einen 
Dritten nicht zugerechnet werden kann. Der Kunde stellt KoSyMa 
von etwaigen Ansprüchen Dritter frei, die durch eine unbefugte 
Nutzung entstehen. 

 

8. Zahlungsbedingungen 
Die Abrechnung der Entgelte erfolgt im Rahmen der mit dem 
Whole-Sales-Partner geschlossenen Verträge. 

 

9. Haftung/Gewährleistung 
KoSyMa haftet für Vermögensschäden, die von KoSyMa aufgrund 
einer fahrlässigen Verletzung der Verpflichtung als Anbieter von 
Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit verursacht 
werden, nach den Regelungen des Paragraph 44 A 
Telekommunikationsgesetz (TKG). KoSyMa haftet nur für solche 
Schäden, mit deren Eintritt bei Vertragsabschluss nach den zu 
diesem Zeitpunkt bekannten Umständen vernünftigerweise zu 
rechnen war. KoSyMa haftet darüber hinaus weder für mittelbare 
Schäden noch Mangelfolgeschäden noch entgangenen Gewinn. 
Eine Haftung KoSyMas für vorsätzliches und grob fahrlässiges 
Verhalten, für zugesicherte Eigenschaften sowie nach den 
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes unterliegen nicht den 
genannten Haftungsbeschränkungen. Die 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und auch nicht für 
Schäden, die KoSyMa, ein gesetzlicher Vertreter oder einer der 
Erfüllungsgehilfen KoSyMas vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht hat. Die Haftungsbeschränkungen gelten auch nicht in 
Fällen der Verletzung von wesentlichen vertraglichen Pflichten. 
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Dies sind Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung 
der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf 
(Kardinalpflichten). Eine persönliche Haftung von KoSyMa-
Mitarbeitern oder Dritten, die als Erfüllungsgehilfen o. ä. für 
KoSyMa tätig wurden/werden, ist ausgeschlossen. Ansprüche 
wegen Mängeln gegen KoSyMa unterliegen der gesetzlichen 
Verjährungsfrist, es sei denn, es wurden in Textform abweichende 
Mängelansprüche vereinbart; solche sind nicht übertragbar. 
Etwaige darüberhinausgehende Garantie- und 
Gewährleistungszusagen Dritter gibt KoSyMa in vollem Umfang an 
den Kunden weiter, ohne dafür selbst einzustehen.  
KoSyMa, ihre Lieferanten oder Lizenzgeber sichern nicht zu, dass 
der Dienst ununterbrochen und/oder jederzeit fehlerlos und 
funktional zur Verfügung steht. Weiterhin erfolgt keine 
Zusicherung oder Übernahme einer Gewährleistung dahingehend, 
dass durch die Benutzung des Dienstes bestimmte Ergebnisse 
erzielt und Erwartungen erfüllt werden. Leistungen werden 
bereitgestellt, ohne dass eine Zusicherung über das Bestehen oder 
Nichtbestehen von Urheber- oder sonstigen Rechten, der 
Tauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck 
gegeben wird. KoSyMa haftet nicht für die über den Dienst 
übermittelten fremden Inhalte oder ein missbräuchliches 
Verhalten des Kunden oder sonstiger Dritter. 

 

10. Laufzeit der Vereinbarung, Kündigung 
Sofern nicht abweichend einzelvertraglich geregelt, hat der 
Vertrag eine Mindestvertragslaufzeit von 36 Monaten, kann von 
beiden Seiten mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten erstmalig 
zum Ende der Mindestvertragslaufzeit schriftlich gekündigt 
werden und verlängert sich ohne Kündigung nach Ablauf der 
Mindestvertragslaufzeit um jeweils weitere 12 Monate. 
Maßgeblich für den fristgemäßen Zugang der 
Kündigungserklärung ist der Zugang beim Empfänger. Das Recht 
zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon 
unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 
KoSyMa oder sein Unterauftragnehmer medkonnekt GmbH die 
Anbieterzulassung der Gematik verliert.  
Sollte KoSyMa beabsichtigen den Dienst künftig einzustellen, so 
wird KoSyMa den Kunden unverzüglich darüber informieren. Im 
Falle der Beendigung des Vertrages wird KoSyMa sicherstellen, 
dass Kunde mit dem Tag des Vertragsendes kein Zugriff auf die 
Telematikinfrastruktur über den Dienst der KoSyMa möglich ist. 
Auf Verlangen des Kunden wird KoSyMa den Kunden gegen 
Bezahlung eines angemessenen Entgeltes bei der Übergabe auf 
einen anderen Anbieter soweit erforderlich unterstützen.  
Bei Praxisaufgabe wird dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht 
mit einer Frist von drei Monaten auf den geplanten Zeitpunkt der 
Einstellung des Praxisbetriebes im Zusammenhang mit der 
Nutzung der TI eingeräumt. Die Kündigungserklärung bedarf der 
Textform. Der Bescheid der KV, in dem die Aufhebung der 
Abrechnungsgenehmigung mitgeteilt wird, ist dem Whole-Sales-
Partner oder KoSyMa unverzüglich in Kopie zu übersenden.  
Sofern KoSyMa die Vereinbarung aus wichtigem Grund fristlos 
kündigt, kann KoSyMa ein Schadenersatzanspruch in Höhe von 30 
% der monatlichen Entgelte geltend machen, die bis zum nächsten 
ordentlichen Kündigungstermin vom Kunden zu zahlen gewesen 
wären, sofern der Kunde nicht nachweist, dass KoSyMa kein 
Schaden entstanden oder der tatsächlich entstandene Schaden 
wesentlich geringer ist. KoSyMa behält sich die Geltendmachung 
weiterer Ansprüche vor. 

 

11. Schlussbestimmungen 
Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, gilt der 
Geschäftssitz von KoSyMa als vereinbarter Gerichtsstand.  
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss von UN-Kaufrecht, sofern nicht übergeordnetes Recht 
vorrangig ist.  
Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Abänderung des Schriftformerfordernisses.  

Der Kunde kann im Fall eines Streits über die in § 47a TKG 
genannten Fälle einen Antrag bei der 
Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation der 
Bundesnetzagentur (Postfach 8001, 53105 Bonn, 
www.bundesnetzagentur.de) zur Einleitung eines 
Streitbeilegungsverfahrens stellen.  
Sollte eine Bestimmung dieser AGB bzw. des Vertrags unwirksam 
sein oder werden, oder enthält der Vertrag eine 
ausfüllungsbedürftige Lücke, so ist hiervon die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der 
unwirksamen oder fehlenden Bestimmung tritt eine dem 
Vertragszweck möglichst nahekommende rechtswirksame 
Regelung. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 


